
Was die Änderung einer rechtskräftigen Regelung über 
die Verteilung des gemeinsamen Eigentums und Vermö
gens anbelangt, so sind bisher derartige Entscheidun
gen der Gerichte nicht bekannt. Im Lehrbuch des Fami
lienrechts (Berlin 1972, S. 198) wird die Auffassung 
vertreten, daß der bisher erziehungsberechtigte Eltem- 
teil angehalten werden kann, zumindest die den per
sönlichen Bedürfnissen der Kinder dienenden Sachen, 
soweit sie nicht bereits in deren Eigentum stehen (vgl. 
hierzu Abschn. A IV Ziff. 14 der OG-Rkhtlinie Nr. 24 
zur Aufhebung der Eigentums- und Vermögensgemein
schaft der Ehegatten während und nach Beendigung der

Ehe vom 22. März 1967 [GBl. II S. 180]), an den jetzigen 
Erziehungsberechtigten im Rahmen seiner elterlichen 
Versorgungspflicht (§§ 12, 19 FGB) herauszugeben. Dem 
dürfte zuzustimmen sein, soweit die Sachen ehemals 
zum gemeinsamen Eigentum der Eheleute gehört 
haben.
Im jeweiligen Fall werden stets die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten gründlich 
und in ihrem gegenseitigen Zusammenhang abzuwägen 
sein, da es sich nur um eine Ausnahmeregelung handeln 
kann.

H. L.

Informationen

Am 5. März 1974 nahm der Zentrale Wahlausschuß für 
die Leitung der Wahl der Direktoren, Richter und 
Schöffen der Kreisgerichte und der Mitglieder der 
Schiedskommissionen unter Vorsitz des Stellvertreters 
des Vorsitzenden des Ministerrates und Ministers der 
Justiz, Heusinger, seine Arbeit auf. Das Wahlleitungs
organ, dem Mitglieder des Präsidiums des Nationalrates 
der Nationalen Front und des Bundesvorstandes des 
FDGB angehören, beriet die politische und organisato
rische Vorbereitung der Wahl. Im Mittelpunkt der 
Wahlbewegung steht die weitere Durchführung der Be
schlüsse des VIII. Parteitages der SED (vgl. hierzu Heu
singer auf S. 189 ff. dieses Heftes).
Zur Anleitung der Bezirks- und Kreiswahlbüros er
ließ der Zentrale Wahlausschuß eine Wahlanleitung 
und bestätigte die Zusammensetzung und Arbeitsweise 
des zentralen Wahlbüros.

*

Das Kollegium des Generalstaatsanwalts der DDR be
riet am 28. Februar 1974 über die weitere Erhöhung der 
Wirksamkeit von Strafverfahren. Gegenstand der Dis
kussion waren Thesen zur differenzierten Ermittlung 
der Ursachen und begünstigenden Bedingungen von 
Eigentumsdelikten. Auf der Grundlage von Untersu
chungen wurden u. a. Vorschläge für eine genauere 
Bestimmung des Inhalts und des notwendigen Aufwan
des der Ermittlungen unterbreitet. Sie sollen die Tätig
keit der Justiz- und Sicherheitsorgane durch eine ein
heitliche zentrale Orientierung unterstützen. In der 
Beratung wurde festgelegt, die in den Thesen sowie

die in der Diskussion gegebenen Hinweise in der Pra
xis weiter zu erproben.
Neben den Mitgliedern des Kollegiums nahmen an der 
Tagung leitende Vertreter des Ministeriums der Justiz, 
des Ministeriums des Innern, des Obersten Gerichts, 
der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR und der Sektion Rechtswissenschaft der Hum
boldt-Universität Berlin teil.

*

In einer Arbeitstagung des Generalstaatsanwalts der 
DDR mit Staatsanwälten aus den Bezirken wurden am 
22. Februar 1974 Probleme der sozialistischen Gesetz
lichkeit im Bauwesen erörtert. Dabei wurde der enge 
Zusammenhang zwischen konsequenter Einhaltung der 
Gesetzlichkeit und der Sicherung und Erhöhung der 
Produktionsergebnisse betont.
Während des Gedankenaustausches berichtete der 
Staatssekretär im Ministerium für Bauwesen, Mar
tini, über gute Erfahrungen der Leiter der Kollektive 
bei der Erhöhung von Ordnung und Sicherheit. Die Ein
führung der Slobin-Methode (vgl. NJ 1974 S. 159 ff.) 
habe zu einer beträchtlichen Steigerung der Arbeits
produktivität an den Taktstraßen und zugleich dazu 
beigetragen, Verletzungen des Arbeits- und Gesund
heitsschutzes besser vorzubeugen. Gute Resultate bei 
der Vorbeugung von Rechtsverletzungen im Bauwesen 
seien auch in solchen Arbeitskollektiven erzielt worden, 
in denen der Kampf um Ordnung und Sicherheit, Diszi
plin und Gesetzlichkeit Bestandteil des sozialistischen 
Wettbewerbs ist.

Rechtsprechung

Strafrecht

§§ 62 Abs. 3, 162 Abs. 1 Ziff. 4, 181 Abs. 1 Ziff. 4 StGB; 
OG-Beschluß zur Erhöhung der Wirksamkeit der Recht
sprechung bei Straftaten gegen das sozialistische Eigen
tum vom 3. Oktober 1973 (NJ-Beilage 6/73).
1. Die exakte Subsumtion einer Handlung unter den 
verletzten Tatbestand ist Voraussetzung für die richtige 
Bewertung der Schwere einer Straftat (hier: Unterlas
sen der Subsumtion unter § 162 Abs. 1 Ziff. 4 bzw. 
g 181 Abs. 1 Ziff. 4 StGB und unmittelbare Beurteilung 
der Straftat als Vergehen).
2. Die ausnahmsweise Anwendung der außergewöhn
lichen Strafmilderung (§ 62 Abs. 3 StGB) ist bei hartnäk- 
kigen Rückfalltätern auch dann nicht möglich, wenn der 
verursachte Schaden relativ gering ist, der Täter aber 
durch sein Gesamtverhalten (hier: schlechte Arbeits
moral, übermäßiger Alkoholgenuß) zu erkennen gibt, 
daß sich seine negative Grundhaltung zum sozialisti
schen und persönlichen Eigentum verfestigt hat.
OG, Urteil vom 5. Dezember 1973 — 2 Zst 38/73.

Der Angeklagte wurde im Mai 1969 wegen Eigentums
delikten und anderer Straftaten zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Wenige 
Monate nach der Haftentlassung wurde er erneut ver
urteilt, und zwar wegen Diebstahls von sozialistischem 
und persönlichem Eigentum zu einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr und vier Monaten. Nach seiner Entlassung 
aus dem Strafvollzug im September 1972 wechselte er 
bereits viermal die Arbeitsstelle und zeigte eine unbe
friedigende Arbeitsmoral.
Im Juli 1973 entdeckte der Angeklagte am D.-See bei 
St. in einem Bootsschuppen Angelgeräte. Mit einer 
Eisenstange brach er den Schuppen auf und entwendete 
die Angelgeräte des Geschädigten T. im Werte von 
180 M. Am 29. Juli 1973 entwendete der Angeklagte aus 
einem zur Zeit nicht bewohnten Haus der LPG St. ein 
Fenster mit Rahmen und einen Tag später eine Haus
tür. Die LPG wurde dadurch um 200 M geschädigt.
Auf Grund dieses Sachverhalts wurde der Angeklagte 
wegen mehrfachen Diebstahls sozialistischen Eigentums 
und wegen Diebstahls persönlichen Eigentums (§§ 158, 
161, 177, 180 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr und drei Monaten verurteilt. Ferner wurden Maß
nahmen gemäß § 47 StGB festgelegt.
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